
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Gabi Schmidt FREIE WÄHLER
vom 27.02.2015

Erhöhung der Sicherheit an Bahnübergängen in Bayern

Ich frage die Staatsregierung:
 
1.  An welcher Stelle sind die rechtlichen Voraussetzun-

gen für die Sicherung von Bahnübergängen normiert?
 a) Welche Art der technischen Sicherung existiert und 

welche Kriterien müssen erfüllt sein, um welche Stufe 
der technischen Sicherung zu realisieren?

 
2.  Wie viele Bahnübergänge gibt es in Bayern (bitte Ant-

worten jeweils sortiert nach Regierungsbezirk)?
 a) Wie viele davon gehören zu den Betriebsanlagen der 

bundeseigenen Eisenbahnen und wie viele befinden 
sich im Eigentum privater Eisenbahnunternehmen?

 b) Auf welche Weise sind die einzelnen Bahnübergänge 
in Bayern technisch gesichert (bitte Antworten jeweils 
sortiert nach Regierungsbezirk)?

 
3.  Wie viele Bahnübergänge sollen in den kommenden 

fünf Jahren entfernt werden?
 a) An welchen genauen Standorten?
 b) Aus welchem Grund?
 
4.  Wie viele Unfälle ereigneten sich in den vergange-

nen fünf Jahren je Bahnübergang (Angabe sowohl im 
Durchschnitt als auch je einzelnem Bahnübergang)?

 a) Auf welche Ursachen waren die Unfälle im Einzelnen 
zurückzuführen?

 b) Wie hoch war der entstandene Schaden je Unfall?
 
5.  An welchen Bahnübergängen sollen in den kommen-

den fünf Jahren technische Sicherungen ausgebaut 
werden?

 a) Welche Maßnahmen sind je einzelnem auszubauen-
den Bahnübergang geplant?

 b) Mit welchen Kosten ist je Maßnahme zu rechnen?
 
6.  Wer trägt die Kosten für den Ausbau der technischen 

Sicherung?
 a) Fördert die Staatsregierung den Ausbau der techni-

schen Sicherung?
 b) Falls ja, in welcher Höhe?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 29.04.2015

1.  An welcher Stelle sind die rechtlichen Vorausset-
zungen für die Sicherung von Bahnübergängen 
normiert?

§ 11 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) für Ei-
senbahnen des öffentlichen Verkehrs und analog dazu § 11 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Anschlussbahnen 
(EBOA) des nichtöffentlichen Verkehrs regelt die zulässige 
Sicherung der Bahnübergänge bei Eisenbahnen. Die Siche-
rung der Bahnübergänge von Straßenbahnen auf beson-
derem Bahnkörper regelt § 20 der Straßenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung (BOStrab).

 a) Welche Art der technischen Sicherung existiert 
und welche Kriterien müssen erfüllt sein, um wel-
che Stufe der technischen Sicherung zu realisie-
ren?

Für Straßenbahnen sind Lichtzeichen zulässig, die mit Halb-
schranken verbunden sein können. Für Eisenbahnen sind 
zulässig
– Blinklichter bzw. Lichtzeichen (alleine) oder
– Blinklichter bzw. Lichtzeichen in Verbindung mit Halb-

schranken oder
– Lichtzeichen in Verbindung mit Vollschranken oder
– Vollschranken (wärterbedient),
wobei Blinklichter bei neuen technischen Sicherungsan-
lagen nicht mehr verwendet werden. An Bahnübergängen 
von Eisenbahnen mit Fuß- und Radwegen dürfen auch Um-
laufsperren oder ähnlich wirkende technische Einrichtungen 
angebracht werden; an Bahnübergängen von Privatwegen 
sind Abschlüsse zulässig.

Bahnübergänge der Eisenbahnen müssen ab einer Ver-
kehrsstärke von täglich mehr als 2.500 Kraftfahrzeugen 
technisch gesichert werden. Bahnübergänge der Straßen-
bahnen müssen technisch gesichert sein, außer wenn sie 
innerhalb eines Tages von in der Regel nicht mehr als 100 
Kraftfahrzeugen überquert werden und die Übersicht auf die 
Bahnstrecke gesichert ist.

Die genaue Ausführung der technischen Sicherungsanla-
gen wird nicht durch Rechtsvorschrift geregelt. Welche der 
zulässigen Sicherungsanlagen alleine oder in Kombination 
zur Anwendung kommen, wird von fachkundigen Planern 
und Aufsichtsbehörden grundsätzlich nach den verkehrli-
chen und örtlichen Gegebenheiten im Einzelfall festgelegt. 
Für bestimmte Gegebenheiten können im Bereich der Ei-
senbahnen untergesetzliche Normen für die Planung von 
Bahnübergängen (anerkannte Regeln der Technik) eine 
Regelausführung vorsehen. Die konkreten Inhalte dieser 
Normen können aus Urheberrechtsgründen nicht wieder-
gegeben werden. Herausgeber sind private Stellen, na-
mentlich die Deutsche Bahn AG für die Richtlinie 815 und 
der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. für die 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de –Dokumente abrufbar. 
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Bahnübergangsvorschrift für nichtbundeseigene Eisenbah-
nen (BÜV-NE).

2.  Wie viele Bahnübergänge gibt es in Bayern (bitte 
Antworten jeweils sortiert nach Regierungsbe-
zirk)?

 a) Wie viele davon gehören zu den Betriebsanlagen 
der bundeseigenen Eisenbahnen und wie viele be-
finden sich im Eigentum privater Eisenbahnunter-
nehmen?

 b) Auf welche Weise sind die einzelnen Bahnüber-
gänge in Bayern technisch gesichert (bitte Antwor-
ten jeweils sortiert nach Regierungsbezirk)?

Die DB Netz AG hat die aktuelle Zahl und Sicherungsart der 
Bahnübergänge (Bü) für ihre Strecken in Bayern wie folgt 
mitgeteilt:
Bü ohne technische Sicherung: 1.335
Bü mit Halbschranken: 1.019
Bü mit Lichtzeichen oder Blinklicht 
(ohne Schranken):

225

Sonstige Sicherungsarten 
(z. B. Wärter, Vollschranke):

197

Gesamt: 2.776

Eine Aufschlüsselung nach Regierungsbezirken ist nach An-
gaben des Unternehmens mit Bestandsdaten nicht möglich 
und eine manuelle Erhebung unverhältnismäßig aufwendig.

Bei den nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE) des öf-
fentlichen und nichtöffentlichen Verkehrs in Bayern stellt 
sich die Zahl der Bahnübergänge laut Statistik der Eisen-
bahnaufsichtsbehörden wie folgt dar:

Regierungsbezirk
Bü ohne 

technische 
Sicherung

technisch 
gesicherte 

Bü
Bü gesamt

Mittelfranken 123 26 149
Niederbayern 266 24 290
Oberbayern 247 60 307
Oberfranken 219 28 247
Oberpfalz 190 24 214
Schwaben 284 103 387
Unterfranken 144 56 200

Bayern
gesamt 1.794

Die genaue Ausführung der technischen Sicherung ist sta-
tistisch nicht erfasst.

3.  Wie viele Bahnübergänge sollen in den kommen-
den fünf Jahren entfernt werden?

 a) An welchen genauen Standorten?
 b) Aus welchem Grund?
Eine Auflistung aller Fälle ist nicht möglich. Maßnahmen an 
einem Bahnübergang durchzuführen, ist Aufgabe der betei-
ligten Baulastträger. Soweit es sich um Bahnübergänge mit 
Straßen und Wegen in kommunaler Baulast handelt, erlangt 
die Staatsregierung nur in Ausnahmefällen Kenntnis über 
geplante Maßnahmen.

Nach Angaben der DB Netz AG führen die für Betrieb 
und Instandhaltung des Netzes verantwortlichen Organi-
sationseinheiten vielerorts in Bayern Gespräche mit den 
Straßenbaulastträgern hinsichtlich einer Reduzierung der 
Bahnübergänge. Informationen darüber, in Bezug auf wel-
che Bahnübergänge solche Gespräche konkret stattfinden 

und in welchen Fällen eine Beseitigung in den nächsten fünf 
Jahren zu erwarten ist, werden nicht an zentraler Stelle vor-
gehalten. Eine Abfrage bei allen Organisationseinheiten ist 
nach Unternehmensangaben unverhältnismäßig aufwendig. 
Gleiches gilt für eine Abfrage bei den zahlreichen Kommu-
nen und nichtbundeseigenen Eisenbahninfrastrukturbetrei-
bern in Bayern.

Auf Bahnstrecken mit einer zulässigen Geschwindigkeit 
von mehr als 160 km/h sind Bahnübergänge nach der EBO 
unzulässig. Beim viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke 
Nürnberg – Ebensfeld für Geschwindigkeiten bis zu 230 
km/h sind vorhandene Bahnübergänge zu beseitigen. Sons-
tige Bahnübergänge, bei denen die Staatsregierung Kennt-
nis über konkretere Planungen hat und die in den kommen-
den fünf Jahren beseitigt werden sollen, sind in der Anlage 
aufgeführt.

4.  Wie viele Unfälle ereigneten sich in den vergange-
nen fünf Jahren je Bahnübergang (Angabe sowohl 
im Durchschnitt als auch je einzelnem Bahnüber-
gang) ?

Für die vergangenen fünf Jahre liefert die polizeiliche Statis-
tik folgende Verkehrsunfallzahlen an Bahnübergängen mit 
Beteiligung von Schienenfahrzeugen:
• 2010: 46 Unfälle
• 2011: 58 Unfälle
• 2012: 58 Unfälle
• 2013: 41 Unfälle
• 2014: 60 Unfälle

Hinsichtlich der Unfallörtlichkeit ereignete sich im Betrach-
tungszeitraum überwiegend nur ein Verkehrsunfall je Bahn-
übergang, an wenigen Stellen zwei Verkehrsunfälle. An fol-
genden Bahnübergängen wurden drei Unfälle registriert:
• Gemeinde Schnaittach, Bahnübergang Erlweiher (2 x 

2012, 1 x 2014);
• Gemeinde Breitenbrunn, Bahnübergang mit Bundesstra-

ße 16 – Loppenhausener Straße (1 x 2013, 2 x 2014);
• Gemeinde Neuendettelsau, Bahnübergang Bechhofener 

Straße (2 x 2011, 1 x 2012).

Eine Auflistung sämtlicher Unfallörtlichkeiten wäre nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich.

 a) Auf welche Ursachen waren die Unfälle im Einzel-
nen zurückzuführen?

Laut polizeilicher Statistik war die Unfallursache bei den 
meisten der genannten Unfälle die Nichtbeachtung des Vor-
ranges von Schienenfahrzeugen am Bahnübergang (215 
Fälle). In 11 Fällen war nicht angepasste Geschwindigkeit 
des Straßenverkehrs die Unfallursache, in 8 Fällen querten 
Fußgänger trotz herannahendem Zug den Bahnübergang 
und in 5 Fällen missachteten Unfallbeteiligte das Rotlicht. 
Zudem waren 10 Unfallbeteiligte alkoholisiert. Andere Un-
fallursachen kommen nur vereinzelt vor.

 b) Wie hoch war der entstandene Schaden je Unfall?
Folgender polizeilich registrierte Sachschaden ergab sich 
insgesamt bei den Verkehrsunfällen (sortiert nach Jahren):
• 2010:  2.148.000 Euro, im Durchschnitt 46.696 Euro,
• 2011:  3.701.000 Euro, im Durchschnitt 63.810 Euro,
• 2012:  2.194.000 Euro, im Durchschnitt 37.828 Euro,
• 2013:  4.833.000 Euro, im Durchschnitt 117.878 Euro,
• 2014:  2.511.000 Euro, im Durchschnitt 41.850 Euro.
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Die angestiegene Höhe des Sachschadens im Jahr 2013 ist 
insbesondere auf zwei Verkehrsunfälle in Altötting und Em-
mering zurückzuführen, die jeweils einen Millionenschaden 
verursachten.

5.  An welchen Bahnübergängen sollen in den kom-
menden fünf Jahren technische Sicherungen aus-
gebaut werden?

 a) Welche Maßnahmen sind je einzelnem auszubau-
enden Bahnübergang geplant?

 b) Mit welchen Kosten ist je Maßnahme zu rechnen?
Bahnübergänge, zu denen der Staatsregierung konkretere 
Planungen bekannt sind und an denen in den kommenden 
fünf Jahren technische Sicherungen errichtet oder ausge-
baut werden sollen, sind in der Anlage aufgeführt. Eine um-
fassende Auflistung aller Fälle in Bayern ist aus den in der 
Antwort zu Frage 3 dargelegten Gründen nicht möglich.

Nach Angaben der Deutschen Bahn AG gibt es an vielen 
Stellen im Streckennetz Überlegungen bzw. Planungen hin-
sichtlich der Errichtung oder Änderung von technisch gesi-
cherten Bahnübergängen in sehr unterschiedlichen Stadien. 
Eine zentrale Erfassung der gegenständlichen Bahnüber-
gänge existiert nicht, und eine manuelle Abfrage bei den 
einzelnen Organisationseinheiten wäre unverhältnismäßig 
aufwendig. Gleiches gilt für eine Abfrage bei den zahlrei-
chen Kommunen und nichtbundeseigenen Eisenbahninfra-
strukturbetreibern im Freistaat.

6.  Wer trägt die Kosten für den Ausbau der techni-
schen Sicherung?

 a) Fördert die Staatsregierung den Ausbau der tech-
nischen Sicherung?

 b) Falls ja, in welcher Höhe?
Für Kreuzungen der öffentlichen Eisenbahnen und der Stra-
ßenbahnen mit öffentlichen Straßen und Wegen ergibt sich 
die Kostenverteilung im Regelfall nach dem Eisenbahn-
kreuzungsgesetz (EKrG). Wenn und soweit es die Sicher-
heit oder die Abwicklung des Verkehrs erfordert, verpflichtet 
das Gesetz die beteiligten Baulastträger zur Durchführung 
von Maßnahmen an einer Eisenbahnkreuzung. Bei Maß-
nahmen an Bahnübergängen müssen beide Kreuzungs-
beteiligten – vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen 
untereinander – jeweils ein Drittel der Kosten tragen. Das 
verbleibende Kostendrittel ist vom Bund zu tragen, wenn 
es sich um eine Eisenbahn des Bundes handelt, ansonsten 
vom Land. Für Maßnahmen an Bahnübergängen, die nach 
dem EKrG durchgeführt werden müssen, können nichtbun-
deseigene Eisenbahnen und kommunale Straßenbaulast-
träger Zuwendungen des Freistaats im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel erhalten. Die Fördersatzhöhe wird im 
Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen der Bewilligungs-
stellen festgelegt und hängt unter anderem von der finanzi-
ellen Leistungsfähigkeit des Antragstellers ab.
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